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wird ma.n nun mit dem· höohsten Grad von Wahrsoheinliohkeit
A. Didius Gallus Fabrioius Veiento (meist mit seinen beiden
letzten Namen genannt) bezeiohnen können. Daas er dreimal Consul
gewesen ist, hat eine in· Mainz gefundene Inschrift (Oorrespond~nz

blatt ,:'der Westdeutsohen Zeitschrift 3, 1884 S. 86 = Dessau
inscl'.' LaI. 8el. n. 1010) gelehrt; dass er aber das dritte Conaulat
bereits unter Domitian bekleidet habe, hat neuerdings Mommsen
(in dem genannten Correspondenzblatt 12 S. 124 f.) aus den
VerBen des Statius, die Valla zn Juvenal IV, 94 mittheilt (vgl.
Blioheler in dieser Zeitschrift 39, 1884 S. 283 f.), erwiesen,
nach denen Veiento zusammen mit Vibius Crispus, und zwar
wahrscheinlich im Jahre 83 das dritte Oonsulat bekleidet bat.
Orispus ist sicher· bereits unter Domitian gestorben, da Quintiliau
(X, 1, 119) von ihm und Traeha.1us sagt: erant cl(1ra ct nuper
ingcnia. Dagegen ist Veiento noch von Nerva zur kaiserliohen
Tafel gezogen worden (Plinius epp. IV, 22, 4; Epitome de Oaesa
ribus 12, 5) und hat als vornehmster der Conaulare, da er un
mittelbar nach dem designirten Consul seine sententia abgiebt, nooh
im Jahre 97 den Senatssitzungen beigewohnt (PUnins epp. IX, 18).
Darnaoh wird man kaum zweifeln können, dass er Nerva über
lebt habe und er der von Plinius im Panegyricus gemeinte. tcr
consul sei. Da aber Plinius offenbar nur von einem einzigen Se
nator, der damals diese Würde besass, spricht, muss Verginiua
bereits vorher gestorben und der Conaul Taoitus ihm im Jahre 97
die Leiehenrede gehalten haben.

Charlottenburg. O. Hinohfeld.

Die Tyrier in dem zweiten R6millch·Karthagifleoen Vertrag.
Zu den mannigfachen Problemen, die sioh an die von Poly

bius mitgetheilten "Römisch·Karthagischen Verträge knüpfen, ge
hört auch die Nennung der Tyrier in dem zweiten Vertrage.
Während der erste abgesohlossen wird zwischen den Römern und
Karthagern nebst den beiderseitigen Bundesgenossen, heisst es
in dem zweiten bei Polybius HI, 24: ~1Ti. TOt<1b€ q>lAiav dVat 'Pw'
j.W.iOll; l{lli. TOlli; 'PWj.tlllWV <1uj.tj.taXOlli; Kai. KapXllboviwv Kai. TuP1WV
Kai. 'ITUKa{wv btl/!'V Kai. TOlli TOUTWV <1u/!/!axOl~ und Polybius mgt
selbst hinzu, dass also in diesem zweiten Vertrage die KapXllbOvlOl
1TP0<11T€Pl€1"tlq>1l<11 TUP10UIi; l{ll\ TOV ' lTuKaiwv bfi/.10V.

Aus welohem Grunde nun die Tyrier in diesen Vertrag mit
Rom aufgenommen worden sind, hat Polybius nicht anzugeben
vermooht oder jedenfalls nicht angegeben und bis auf unsere Zeit
ist eine plausible Erklärung dafür nicht gefunden worden. Die
Bedenken aber, die gegen die Nennung derselben sprechen, hat
bereits Heeren in seinen Ideen (2. Ausgabe II, 1 S. 50) mit fol..
genden Worten scharf hervorgehoben: < Tyrus, gas neben Utica
erwähnt wird, kann schwerlioh das Phönicische Tyrus aein. Sohon
die Lage desselben macht es höchst unwahrscheinlich, dass es
mit Rom einen Vertrag gesohlossen hätte; auoh stand es damals
unter persischer Herrsohaft; aber die Hauptsache ist, dass in dem
ganzen Bündniss dunchaus niohts vorkommt, da.s auf jene Stadt
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Beziehung haben oder für sie. wichtig sein könnte. Ich würde
glauben, dass statt Tyrus ein anderer Name z. B. Tnnis oder
T(h)ysdrlls gelesen werden müsste, wenn nicht Polybins selber es
auf Tyrus. bezöge; oder hiess etwa eine der grossen Seestädte in
dem kartbagischen Gebiet, die wir jetzt nicht weiter kennen, da
mals wirklich so?).

Diese Vermuthung hat tj.un freilich mit Recht keinen Beifall
gefunden und wird auch von Meltzer (Gesohichte der Ka.rthager
I S. 519 A. 79) verworfen, doch räumt er offen ein (S. 340),
dass < :wir über die karthagischen Verhältnisse viel 7.U mangelhaft
unterriohtet sind, um die Frage stellen zu dürfen, warum Tyrus
gerade in diesen Vertrag aufgenommen sei, a.nderwärts a.ber, na
mentlioh in dem ersten, nicht in dieser Stellung ersoheine >. Und
in der That können die Versuche von Aschbach (Berichte der
Wiener Academie 81, 1859 S. 435 ff.) und von Schaefer (in
dieser Zeitschrift 15, 1860 S. 396 f. und 488), die beide, der
Datirung Mommseus folgend, den Vertrag in das Jahr 306 v. Ohr.
hinabrtl.cken und a.us den Beziehungen der Kartbager zu der
Mutterst.a.dt in jener Zeit und dem Wiederaufblühen von Tyrus
nach der Eroberung durch Alexander den Grossen das Auftreten
der Tyrier in diesem Vertrage zu rechtfertigen suchen, selbst für
diejenigen, die sich dieser Datirung anschliessen, keinerlei Be
weiskraft beanspruchen, gesohweige denn für die Vertreter der
nach Nissens Ausführungen von den meisten Gelehrten, insbe
sondere auch von Meltzer wieder angenommenen Da.tirlmg auf das
Jahr 348 v. Ohr. Denn t dass die Zugehörigkeit von Tyrus zum
persisohen Reich kein staatsreobtliohes Hinderniss gegen seine
Betheiligung an einem solchen Vertragsverhältniss bot', wird man
nicht für so sicher halten dürfen, als dies Meltzer (I S. 340) thut 1.

Aber selbst wenn man dies zugeben wollte, so wäre für
die positive Erklärung der befremdlichen Thatsache, dass die
Tyrier in einen Vertrag der Ka.rthager und Römer aufgenommen
worden sind, der sich aussohliesslich auf den Westen, d. h. auf
Afrioa, Italien, Spanien und die dazwisohen liegenden Inseln be
zieht, wenig gewonnen und auch die von Meltzer (11 S. 151 f.)
zusammengestellten Zeugnisse iiber die Beziehungen Karthagos
zu Tyrus tragen, wie er selbst anerkennt, <einen vorwiegend re
ligiösen Oharakter', während die Aufnahme der Tyrier in einen
sie nichts angehenden, von den I{arthagern abgeschlossenen Ver'
trag a.uf eine politisohe Abhängigkeit Karthagos von der Mutter
stadt schliessen lassen würde, gegen die Meltzer sich mit vollem
Reoht entsohieden erklärt hat.

Unter diesen Umständen halte ich die Annahme nicht für
zu kühn, dass hier ein Missverständniss des Polybius vorliege
und in dem Original von den Tyriern überhaupt nioht die Rede

1 Vorsichtig drüokt sich Mommsen (Chronologie S. 824) aus; 'die
staatsreohtlichen Verhältnisse sowohl zwisohen den griechischen und phö'
nikisohen Kaufstädten und der Krone Asien als auch zwischen Tyros
und Karthago sind bei Weitem nicht in der Art festgestellt, um darauf·
hinauderweitigen gewichtigen Zeugnissen den Glauben zu versagen'.
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war. Polybius hat allem Anschein nach das Original der Ver
träge nicht selbst gesehen, .sondern es ist ihm höchBt wahrschein
lich, wie be:Feits Müllenhofl' (Deutsche AltertbumBknnde I S. 155)
vermuthete 1, die griechische Uebersetzung deB lateinischen Textes
von seinen römisohen Freunden geliefert odt'lr sogar, wenn die
Verträge nach MommsenB überzeugender Annahme bei den
Verhandlungen, die dem dritten punischen Kriege vorhergingen,
zum Vorschein gekommen sind, erst in seine Heimath naohge
sandt worden. Ich glaube nun, dass Polybius Tupiwv ll verlesen'
hat aus KUp(WV und stütze diese Vermuthung auf den Vertrag
der Karthager mit Philipp, in dem ihnen dieses Epitheton bei
gelegt ist, vgl. PolybiuB VII, 9, 5: Eq>' q,T' dvat atpl;0IlEVOUe;
urro EWe; <l>lMrrrrou KaI. MaK€bOvwv KaI. UltO TWV aAA.wv
'EU lIaOl eial.v alhwv aU/JllaxOl, KU Pio u <;; KapXtlbov[ou<;;
KaI. ' Awißav TOVaTpaTl''ITOV KaI. TOU<;; IlET' aUToi) KaI. TOU<;; Kap

örr6.pxoue;, lIaOt TOt<;; aUTOIt; vOllot<; XPWVTl:U, Kat.
Kat. {Saal ltOAEI<;; KaI. l8Vll KaPXllboviwv ömlKoa u. 8. w.

Die Präscription iBt in dem RömiBch-Ka.rth . wohl
kürzer gewesen, wenn auch vielleicht die PXOl und 001

neben den Uticensern darin gestanden haben können. Denn wir
haben keine Sicherheit dafür, dass Polybius oder sein Gewährs
mann die Präscription genau und vollständig mitgetheilt habe.
Vielmehr spricht dagegen die Fassung KaPXl1bov(wv KaI. Tupiwv
Kat. ' /TuKa(wv b~lltp Kai TOt<;; TOUTWV aUIlI-lUxOl<;;, da hier einer
seits alle drei Völker zu einem bijl-lo~ zusammengefasst werden,
während Polybius selbst in der einleitenden Bemerkung das Wort
billlO' nur zu den Utioenses fügt (rrpo<YltEpl€tAtlq>aal KapXl1bOVlOl
Tup(ou~ Kai 1:0V '/TuKaiUlv bflllov), andererseits die aU/J/Jaxol
nach dem Wortlaut auf alle drei Contrahenten bezogen werden
müssen, während die Uticenser doch schwerlich eigene Bundes
genossen haben und die Bundesgenossen der Tyrier, wenn sie solche
besassen, in diesem Vertrage noch weniger als diese sebst eine
Stelle finden konnten.

Denkbar ist freilich dass die Karthager als KUPIOt auch
ohne ausdrückliche Erwähnung der Unterthanen bezeichnet wer
den konuten, indem sie so duroh dies Epitheton als die Heuen
in dem ihnen zugehörigen Gebiet bezeichnet würden. Dass aber
das Wort, nach dem Missverständniss des Polybius zu schliessim,
nicht, wie in dem Vertrage mit Philipp, vor, sondern nach Kap
Xl1bov[wv gestanden hat, darf, da es sich nioht um eine grieohi
sche Originalurkunde, sondern um die Uebersetzung eines lateini
schen Textes handelt, keineswegs ,Bedenken erregen.

Charlottenburg_ O. Hirs chfeld.

1 Ihm stimmen Waohsmuth: Kleinere Beiträge znr GeBohichte
von Dooonten der Leipziger Hochschule 1894 S. 60 und Meltzer II
S.547 zu.

, Oder aneh Kai Tup{wv, wobei an die wohl schon im Alterthum
übliche Schreibung von Kai durch K mit einem angehängten Strich er
innert werden darf; doch kann Polybius Kai auch seibst hinzugefiigt
haben.




